Stadt
Farth

Beschlussvorlage
BaF/0173/2025
. Vorlage
Beratungsfolge - Gremium Termin Status
Bau- und Werkausschuss 03.12.2025 offentlich - Vorberatung
Stadtrat 17.12.2025 oOffentlich - Beschluss

Anderung der Stellplatzsatzung (hier: Anpassung an geanderte

Rechtsgrundlage)

Aktenzeichen / Geschéftszeichen

Anlagen:
- Anlage 1 — Synopse

- Anlage 2 — Stellplatzsatzung
- Anlage 3 - Anderungssatzung

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werksausschuss empfiehlt folgende Anderung:

8 2 (1) der Anlage 2 (Stellplatzsatzung) wird folgendermaf3en geéndert:

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplatzen und Abstellplatzen

(1) 'Bei der Errichtung von Anlagen, fir die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist,
sind Stellplatze und Abstellplatze herzustellen. ?Bei der Anderung oder Nutzungsénde-
rung von Anlagen sind Stellplatze und Abstellplatze herzustellen, wenn zusatzlicher Zu-
oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken
erfolgen, Nutzungsanderungen, der Ausbau von Dachgeschossen, der Einbau weiterer
Wohnungen in bestehende Wohngebaude und die Aufstockung von Wohngebauden.

Der Stadtrat beschlief3t, die Satzung in ihrer ge&nderten Fassung (gem. Anlage 3) auszufertigen

und offentlich bekanntzumachen.

Sachverhalt:

I. Ausgangslage

Der Bayerische Landtag hat am 25.07.2025 das Dritte Modernisierungsgesetz Bayern
beschlossen. Hiermit wurden auch erneut Anderungen in der BayBO getroffen. Diese sind
zum Teil mit Wirkung zum 01.08.2025 in Kraft getreten. Weitere Regelungen, insbesondere
das Satzungsrecht betreffend, traten zum 01.10.2025 in Kraft. Abermals ist das wesentliche
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Beschlussvorlage

Ziel der Gesetzesanderungen Burokratieabbau voranzubringen, um insb. den
Wohnungsbau zu férdern.

In diesem Rahmen wurde Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 b) BayBO dahingehend ergéanzt, dass auch
der Einbau weiterer Wohnungen nun vom Anwendungsbereich der Pflicht zum Nachweis
von Stellplatzen fur Kraftfahrzeuge und Abstellplatze fir Fahrrader (Stellplatzsatzung —
StellS) ausgenommen sind.

Die aktuelle Satzung ist daher um diesen Passus zu erganzen, um der
Ermachtigungsgrundlage zum Satzungserlass zu entsprechen. Den Gemeinden obliegt
diesbezuglich kein Optionsrecht.

Il. Geplante Anderung

Einflgung des markierten Halbsatzes:

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplatzen und Abstellplatzen

(1) 'Bei der Errichtung von Anlagen, fir die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten
ist, sind Stellplatze und Abstellplatze herzustellen. ?Bei der Anderung oder Nut-
zungsanderung von Anlagen sind Stellplatze und Abstellplatze herzustellen, wenn
zusatzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. Ausgenommen sind, wenn
sie zu Wohnzwecken erfolgen, Nutzungsanderungen, der Ausbau von Dachge-
schossen, der Einbau weiterer Wohnungen in bestehende Wohngebaude und
die Aufstockung von Wohngebéauden.

lll. Einschatzung:
Den Gemeinden obliegt kein Optionsrecht, die Anderung ist in 6rtliche Bauvorschrif-
ten zu integrieren, um der Ermachtigungsgrundlage zu entsprechen. Zudem werden
hierdurch weitere Vorhaben von der Erflllung der Satzungspflicht befreit, um den
Wohnbau zu fordern.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen jahrliche Folgelasten

m nein ]_‘ja Gesamtkosten € m nein ]—’ja €

Veranschlagung im Haushalt

Mnein !—‘ja Hst. Budget-Nr. im ’_‘thh !_’thh

wenn nein, Deckungsvorschlag:
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Beschlussvorlage

Prifung der Klimarelevanz:

Priifung der Klimarelevanz nicht notwendig
- - 0 + ++
Stark negative Negative Klima- Keine oder ge- Positive Klima- Stark positive
Klimawirkung wirkung ringe Klimawir- wirkung Klimawirkung
kung

Begrundung:

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszuftllen):

Beteiligungen

. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

Beschluss zurlick an Bauaufsicht

Fdrth, 25.11.2025

gez. Lippert
Unterschrift der Referentin bzw. Bauaufsicht Telefon:
des Referenten Schmitz, Jacqueline (0911) 974-3156
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Seite 4 von 4



	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Text1
	Text2
	SMC_BM_KW
	Beschluß

